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Teil 1

Einleitung

„Angesichts der völlig veränderten Sicherheitslage lastet auf dem in den 1950er 
und 1960er Jahren entstandenen Text der Wehrverfassung ein erheblicher Interpre-
tationsdruck mit dem Ziel, diese an die moderne Wirklichkeit heran zu führen.“1

Auslandseinsätze der Bundeswehr sind ein beständig aktuelles Thema in 
der politischen Auseinandersetzung. Seit geraumer Zeit entsteht der Ein-
druck, die Streitkräfte der Bundesrepublik seien immerzu „im Einsatz“. 
Exemplarisch lassen sich nicht nur die historische Diskussion um die Wie-
derbewaffnung2 anführen, sondern auch jüngere Auseinandersetzungen um 
Einsätze im Kosovo3, in Afghanistan4, Libyen5, Mali6, der Ukraine7 und in 
Syrien8 sowie die grundsätzliche Debatte um das Engagement deutscher 
Streitkräfte in der Welt9.

Das Ausmaß der Kontroverse verwundert nicht, kumulieren doch in der 
Frage nach Auslandseinsätzen der Bundeswehr die Diskussionen um die Au-
ßenpolitik der Bundesrepublik, die Position Deutschlands in der Staatenge-
meinschaft sowie existentielle Fragen nach Verantwortung, Leben und Tod. 
Vorrangig ist deren Beantwortung Aufgabe des gesellschaftlichen und politi-
schen Diskurses und kann durch keine rechtliche Bewertung ersetzt werden. 

1 Gramm, Die Verwaltung 41 (2008), S. 375, 382. Siehe auch Gramm, NZWehrR 
2011, S. 89, 93 f.

2 „Kampf um den Wehrbeitrag“, vgl. z. B. Institut für Staatslehre und Politik 
e. V. Mainz  (Hrsg.), Wehrbeitrag.

3 Gasteyger, FAZ vom 30. Mai 2000, Nr. 125, S. 14; Nonnenmacher, FAZ vom 
03. Mai 1999, Nr. 101, S. 1; Rühl, FAZ vom 28. Dezember 1999, Nr. 302, S. 9.

4 Beste/Szandar, Der Spiegel vom 10. Dezember 2001, S. 28; Fröhlingsdorf/
Hammerstein/Koelbl et al., Der Spiegel vom 11. März 2002, S. 172.

5 Lau, Die Zeit vom 24. März 2011, Nr. 13, S. 10.
6 Ladurner, Die Zeit vom 23. Januar 2014, Nr. 5, S. 1.
7 Blome/Follath/Gebauer et al., Der Spiegel vom 10. März 2014, S. 78.
8 Hoffmann, Der Spiegel vom 05. Dezember 2015, S. 6; Repinski/Schult, Der 

Spiegel vom 05. Dezember 2015, S. 34; Ulrich, Die Zeit vom 03. Dezember 2015, 
Nr. 49, S. 1.

9 Gareis, Militärische Auslandseinsätze, in: Jäger/Höse/Oppermann, Außenpolitik, 
S. 148; Pfister/Repinski, Der Spiegel vom 27. Januar 2014, S. 19; Joffe, Die Zeit 
vom 03. Juli 2014, Nr. 28, S. 8; Nonnenmacher, FAZ vom 03. Februar 2014, Nr. 28, 
S. 1.
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Die Diskussion um Einsätze im Ausland findet jedoch nicht nur im poli-
tischen Tagesgeschehen statt, sondern auch in der juristischen Auseinander-
setzung. In diesem Zusammenhang liegt ein Blick in das Grundgesetz als 
rechtliches Fundament des Staates nahe. Es findet sich allerdings keine 
Norm, die explizit auf diesen Themenbereich zugeschnitten ist10 – Anhalts-
punkte bieten gleichwohl Art. 24 II GG und Art. 87a II GG. Bei näherer 
Betrachtung der Thematik lassen sich frappierende tatsächliche Veränderun-
gen im Rahmen der Auslandseinsätze der Bundeswehr beobachten, welche 
sich in den verfassungsrechtlichen Diskussionen um Voraussetzungen und 
Art der Einsätze widerspiegeln.11 Dabei scheint die zu beobachtende Verän-
derung von Zahl und Art der Einsätze im Ausland nicht in der Verfassung 
reflektiert zu werden: Seit mehr als 40 Jahren unterlagen die Normen des 
Grundgesetzes in diesem Themenbereich keiner Verfassungsänderung ge-
mäß Art. 79 GG mehr. 

Diese Diskrepanz zwischen der Entwicklung von Auslandseinsätzen und 
dem vermeintlichen Stillstand des Grundgesetzes ist Anlass und Thema der 
vorliegenden Untersuchung. 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur findet sich eine Vielzahl12 von 
Hinweisen darauf, dass die Normen des Grundgesetzes den Anforderungen 
der Realität nicht mehr gerecht werden. Im Hinblick auf den Unterschied 
zwischen faktischer Veränderung von Auslandseinsätzen und textlicher Sta-
bilität des Grundgesetzes wird häufig auf den Begriff des Verfassungswan-
dels rekurriert.13 Dahinter steht die Vorstellung einer Entwicklung der 
Normen des Grundgesetzes jenseits der Verfassungsänderung gemäß Art. 79 
GG. Wenn sich im vorliegenden Themenbereich ein Verfassungswandel 
nachzeichnen lässt, ist die grundlegende Fragestellung aufgeworfen: Kön-
nen durch die Anwendung des Konzepts des Verfassungswandels auf die 
verfassungsrechtlichen Fragestellungen der Auslandseinsätze einerseits 
Rückschlüsse auf denselben und andererseits auf die darzustellenden Prob-
leme gezogen werden? Mithilfe des Verfassungswandels könnten sich fakti-
sche Veränderungen im Komplex der Einsätze im Ausland auf die Normen 
des Grundgesetzes auswirken. 

10 Fassbender, Militärische Einsätze, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staats-
rechts, § 244, Rn. 6.

11 Ausführlich unten A. III.
12 Vgl. z. B. Badura, Die Verfassung im Ganzen der Rechtsordnung, in: Isensee/

Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, § 265, Rn. 13; Depenheuer, Art. 87a GG, in: 
Maunz/Dürig, GG, Rn. 57; Harnisch, Politik, S. 237; Schmahl, Einsatz deutscher 
Streitkräfte, in: Dreier, Macht und Ohnmacht, S. 107, 110; Streinz, Wandlungen des 
Grundgesetzes, in: Hönnige/Kneip/Lorenz, Verfassungswandel, S. 130, 153 f.

13 Siehe z. B. oben. Detaillierter Gramm, Die Verwaltung 41 (2008), S. 375.
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Im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr fehlt es kei-
neswegs an Literatur, im Gegenteil.14 Dennoch liegt bislang keine Untersu-
chung vor, die sich umfassend mit den verfassungsrechtlichen Fragestellun-
gen der Thematik auseinandersetzt und diese zusammenhängend darlegt. 
Vor allem ein Verfassungswandel in diesem Bereich wurde bislang nicht 
tiefgehender erörtert. 

Eingangs wird nun zunächst die Entwicklung von Auslandseinsätzen in 
den Jahrzehnten seit Bestehen der Bundesrepublik kurz dargelegt (A.), an-
schließend wird die Fragestellung der vorliegenden Arbeit näher erläutert 
(B.) und schließlich folgt ein Überblick über den Gang der Untersuchung 
(C.). 

A. Begriff und Entwicklung  
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr

Vor der verfassungsrechtlichen Untersuchung werden die Begrifflichkei-
ten des Themenbereichs der Auslandseinsätze der Streitkräfte kurz darge-
stellt und die Entwicklung dieser Einsätze nachgezeichnet. Zunächst sind 
die verfassungsrechtlichen Regelungen zu betrachten (I.). Anschließend 
werden die Fragen aufgeworfen, was unter Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr zu verstehen ist und vor allem, welche Veränderungen sich beobachten 
lassen (II., III.). Schließlich wird dargelegt, welche Einsätze und Urteile des 
Bundesverfassungsgerichts vorliegend relevant sind (IV.). 

I. Verfassungsrechtliche Regelungen

Im Grundgesetz lassen sich zunächst vier Szenarien im Hinblick auf die 
Streitkräfte unterscheiden: Verteidigungsfall (Art. 115a I 1 GG), Spannungs-
fall (Art. 80a I GG), Zustimmungsfall (Art. 80a I GG) und Bündnisfall 
(Art. 80a III GG).15 Grundsätzlich bilden jedoch die Regelungen des Grund-
gesetzes für den Friedenszustand das Fundament der Streitkräfte.16 Trotz 
des gebräuchlichen Begriffs der „Wehrverfassung“17 sind die Einsatzmög-

14 In jüngster Zeit z. B. Bettendorf, Verantwortlichkeit; Scherrer, Parlament; Stam, 
Strafverfolgung; Surholt, Amtshaftung; Thiele, Auslandseinsätze; Wagner, Parla-
mentsvorbehalt; Wiefelspütz, Auslandseinsatz.

15 Krings/Burkiczak, DÖV 2002, S. 501.
16 Kirchhof, Verteidigung und Bundeswehr, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des 

Staatsrechts, § 84, Rn. 18.
17 Zum Begriff der Wehrverfassung siehe von Bülow, Einsatz der Streitkräfte, 

S. 27 m. w. N.; Lepper, Streitkräfte, S. 52 ff.; Raap, JuS 1996, S. 980; Schultz, Aus-
landsentsendung, S. 105 ff.; Spranger, Wehrverfassung, S. 20.
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